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Umbaumaßnahmen im Mietrecht und bei Wohneigentum 
 

Wann haben Sie Anspruch auf barrierefreien Umbau?  
Mieter und Wohnungseigentümer mit körperlichen Behinderungen haben grundsätzlich Anspruch auf Zu-
stimmung zu baulichen Veränderungen, die eine behindertengerechte Nutzung der Wohnung ermöglichen 
(§ 554a BGB). Sie können gegenüber Ihrem Vermieter bzw. der Eigentümergemeinschaft erforderliche Ein- 
und Umbauten für barrierefreies Wohnen geltend machen. 
Die notwendigen Kosten (auch Rückbaukosten) sind von Ihnen als Mieter (gegebenenfalls mit Beteiligung 
des Vermieters) bzw. als Wohnungseigentümer (und nicht von der Eigentümergemeinschaft!) zu tragen.  
Sie können hierfür eine Kostenübernahme durch Dritte (Fördermittel, Zuschüsse) beantragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche baulichen Veränderungen fallen unter „barrierefreies Wohnen“? 
Die Umbaumaßnahmen können den Innen- und Außenbereich betreffen. Dies gilt insbesondere für die Er-
richtung von Rollstuhlrampen, Haltegriffen, Einbau eines behindertengerechten Bades, Türänderungen, 
spezielle Licht- und Tonsignale, Notrufausstattungen, Schaffung einer ausreichenden Wendefläche für Roll-
stuhlfahrer, Angleichung verschiedener Fußbodenhöhen auf ein barrierefreies Niveau, Einbau eines behin-
dertengerechten Treppen-Liftes etc..  
 

Welche Zustimmungskriterien müssen Sie beachten? 
Der Vermieter kann seine Zustimmung nur ausnahmsweise verweigern, wenn sein Interesse an einem un-
veränderten Zustand der Wohnung schwerer wiegt als die Mieterinteressen. Auch die Interessen der ande-
ren Mieter bzw. Eigentümer sind zu berücksichtigen. Sind die Interessen von Mieter und Vermieter jedoch 
gleichgewichtig, so hat der behinderte Mieter einen Anspruch, der gegebenenfalls auch gerichtlich durch-
gesetzt werden kann.  

Abwägungskriterien, die die Entscheidung des Vermieters beeinflussen können, sind u. a. Erforderlichkeit 
und Umfang der baulichen Maßnahme, ob die Baumaßnahme genehmigungsfähig ist, Dauer der Bauzeit, 
Beeinträchtigung anderer Mieter bzw. Eigentümer in der Umbauzeit, die Möglichkeit eines Rückbaus, mög-
liche Haftungsrisiken des Vermieters und die Frage, ob und inwieweit die Interessen der Mitmieter beein-
trächtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Die konkrete Maßnahme muss notwendig sein. Voraussetzung ist, dass Sie als Mieter, Eigentü-
mer oder Haushaltsangehörige ein berechtigtes Interesse an einer entsprechenden baulichen Änderung 
haben, weil Sie aufgrund von körperlichen oder altersbedingten Behinderungen erheblich oder dauer-
haft in Ihrer Bewegungsfreiheit, Selbstständigkeit und somit in der sozialen Teilhabe eingeschränkt sind 
(z. B. weil Sie die Wohnung nicht mehr verlassen können und / oder in ein Pflegeheim umziehen müss-
ten).  

Hinweis: Hauseingang, Haustür und Treppenhaus können nur im Einverständnis mit Hausverwaltung 
und Eigentümergemeinschaft geändert werden.  

Alle mietvertraglichen und baurechtlichen Fragen bedürfen einer klaren Abstimmung mit dem Vermie-
ter, um unnötige Auseinandersetzungen und damit verbundene kostenträchtige Rechtsstreitigkeiten zu 
vermeiden.  
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__554.html
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Für Mieter gilt: Der Vermieter kann seine Zustimmung davon abhängig machen, dass der Mieter eine ange-
messene zusätzliche Sicherheit leistet, die die Kosten des Rückbaues beim Auszug oder Ableben des Mie-
ters deckt.  
Wie hoch diese ausfällt, hängt insbesondere von den zu erwartenden Rückbaukosten ab. Teilzahlungen 
können vereinbart werden, der Vermieter muss aber nicht darauf eingehen. Die Sicherheit ist in voller Höhe 
vor Beginn der baulichen Veränderung zu leisten. Hinsichtlich der Sicherheit gelten die gleichen Grundsätze 
wie bei einer „normalen“ Kaution. 
 
Für Wohnungseigentümer gilt: Veränderungen, die sich durch einen notwendigen behindertengerechten 
Umbau des gemeinschaftlichen Eigentums ergeben, sind gemäß §20 WEG (Wohneigentumsgesetz nach all-
gemeinen Grundsätzen nur mit Zustimmung aller Wohnungseigentümer zulässig. Dazu zählt zum Beispiel 
der Einbau eines Treppenlifts, die Montage einer Rollstuhlrampe sowie die Verbreiterung der Haustüran-
lage. Ein Wohnungseigentümer, der wegen einer vorliegenden Behinderung auf den Umbau des gemein-
schaftlichen Eigentums angewiesen ist, um seine Wohnung zu nutzen oder diese zu erreichen, hat aber An-
spruch darauf, dass die notwendigen Umbauten durchgeführt werden. Dieser Anspruch ist individuell zu 
begründen. Soweit sich keine Nachteile für die anderen Wohnungseigentümer ergeben sind Umbaumaß-
nahmen durch den Wohnungseigentümer (§ 14 Nr. 1 WEG) zustimmungsfrei.  
 
 
 
 
 
 

Rechtsprechung zum Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
Als Besitzer einer Eigentumswohnung können Sie darauf angewiesen sein, sowohl die Wohnung als auch 
den Zugang umzubauen, um sie nutzen zu können. Ein ausdrücklicher gesetzlicher Anspruch, wie der 
Grundsatz der Barrierefreiheit der sich aus dem § 554a BGB im Rahmen eines Mietverhältnisses ergeben 
kann, besteht im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) nicht. Hierzu gibt es verschiedene Urteile: 

▪ AG Kassel, Urteil v. 24.10.2019, 800 C 2005/19: Der Beschluss, einen Treppenlift im gemeinschaftlichen 
Treppenhaus zurückzubauen, dessen Einbau gestattet worden war, um der verstorbenen Ehefrau dieses 
Miteigentümers den notwendigen barrierefreien Zugang zu den Räumen des Sondereigentums zu er-
möglichen, verstößt gegen Treu und Glauben. 

▪ LG Hamburg, Urteil v. 19.9.2018, 318 S 71/17: Der Einbau eines Personenaufzugs im gemeinschaftlichen 
Treppenhaus führt zu keiner Änderung der Eigenart einer Wohnungseigentumsanlage. 

▪ BGH, Urteil v. 13.1.2017, V ZR 96/16: Ein Wohnungseigentümer darf im gemeinschaftlichen Treppen-
haus grundsätzlich nur dann einen Personenaufzug auf eigene Kosten einbauen, wenn alle übrigen Woh-
nungseigentümer zustimmen, auch wenn der bauwillige Wohnungseigentümer aufgrund einer Gehbe-
hinderung auf den Aufzug angewiesen ist. Die übrigen Wohnungseigentümer können allerdings ver-
pflichtet sein, den Einbau eines Treppenlifts oder einer Rollstuhlrampe zu dulden. 

 

Weiterführende Informationen 

▪ DGM-Infodienst-Blatt: Finanzierungsmöglichkeiten für Umbaumaßnahmen 
▪ www.einfach-teilhaben.de > Themen > Wohnen > barrierefrei Wohnen > Mietrecht 
▪ Wohneigentumsgesetz (WEG): https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg  

Tipp: Suchen Sie frühzeitig das Gespräch und erläutern Sie den Miteigentümern Ihren Bedarf. Klären Sie 
im Vorfeld, wer die Folgekosten wie zum Beispiel Wartung, Reparaturen usw. bezahlt. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__14.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__554.html
http://www.einfach-teilhaben.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/index.html

